
 
 
Anlage 
 
Verhaltensstandards zur Korruptionsprävention  
 
Die folgenden Verhaltensstandards sollen Ihnen als Zuwendungsempfänger der 
Bundesrepublik Deutschland helfen, Korruption in Ihrem Bereich zu verhindern. 
 
1. 
Wickeln Sie Ihre sämtlichen Geschäfte integer und verantwortlich ab. Gestalten Sie Ihre 
Geschäftsabläufe transparent, indem Sie beispielsweise Zuständigkeiten eindeutig regeln, 
(kurze) Berichte/Mustervermerke vorschreiben und Vorgänge dokumentieren und 
archivieren. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handeln und Ihre Beweggründe verständlich und 
nachvollziehbar sind. 
 
2. 
Erfüllen Sie Ihre Vereinbarungen und Verträge und beachten Sie dabei die geltenden 
Rechtsvorschriften einschließlich derjenigen des Haushaltsrechts. 
 
3. 
Stellen Sie fest, welche spezifischen Bereiche in Ihrem Aufgabenbereich (abstrakt) die 
größten Risiken für Korruption enthalten. Ergreifen Sie dort spezielle organisatorische 
Schutzmaßnahmen (z.B. Beachtung des Mehr-Augen-Prinzips; Verpflichtung der 
Beschäftigten, Gegenzeichnungen einzuholen; besonders sorgfältige Auswahl und 
Betreuung der Beschäftigten; Personal- oder Aufgabenrotation möglichst nach maximal fünf 
Jahren). 
 
4. 
Verbieten Sie ausdrücklich das Anbieten, Geben, Annehmen oder Verlangen von 
Bestechungsgeldern in jeglicher Form, den Rückfluss von Teilen einer vertraglichen Zahlung 
(„Kickback“) und das Nutzen anderer Wege, um Leistungen, auf die kein Anspruch besteht, 
zu erlangen oder zu erbringen. 
 
5. 
Verbieten Sie ausdrücklich das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Bewirtungen und 
Vergünstigungen, soweit diese Handlungen oder Unterlassungen beeinflussen sollen und 
den Rahmen vernünftiger und angemessener Aufwendungen überschreiten. 
 
6. 
Leisten Sie weder direkte noch indirekte Spenden an Parteien, Organisationen oder politisch 
tätige Einzelpersonen, um damit Vorteile für eigene Zwecke oder zugunsten von 
Angehörigen, Freunden, Partnern oder Bekannten zu erzielen; das gilt auch für Ihre 
Beschäftigten. 
7. 
Unterstützen Sie die Einhaltung dieser Verhaltensstandards seitens der zuständigen 
Führungskräfte. Stellen Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung sicher, vor allem bei der 
Ausübung Ihrer Kontrolltätigkeit, dass diese Verhaltensstandards eingehalten werden. 



 
8. 
Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Beschäftigten allgemein und gegebenenfalls 
zusätzlich bedarfsorientiert und arbeitsplatzbezogen. Sie und Ihre Beschäftigten - 
einschließlich der Führungskräfte - sollten die Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungen 
nutzen. 
 
9. 
Stellen Sie durch regelmäßige, konsequente Kontrollen sicher, dass die Maßnahmen zur 
Korruptionsprävention greifen. 
 
10. 
Ermutigen Sie Ihre Beschäftigten bzw. die an einem Projekt mitwirkenden Personen, 
Anzeichen korrupten Verhaltens so früh wie möglich zu melden. Hieraus dürfen ihnen keine 
Nachteile erwachsen, wenn es sich um einen begründeten Verdacht handelt. Es ist sicher- 
zustellen, dass vertrauliche Bedenken mitgeteilt und Zuwiderhandlungen / Verstöße 
angezeigt werden können. 
 
11. 
Informieren Sie den Zuwendungsgeber bei Anhaltspunkten auf Veruntreuung von Geldern 
oder anderen auf Korruption beruhenden Handlungen. 
 
12. 
Weisen Sie Ihre Beschäftigten ausdrücklich darauf hin, dass jede Form von Korruption 
verboten ist. Verpflichten Sie Ihre Beschäftigten auf die Einhaltung dieser Grundsätze. 
 
13. 
Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden noch 
unterstützen. 
 


